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EWOM5.0 Phase II - weitere Verbesserung für das 
Bürgerbüro

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09372

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 23.11.2017
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten
Wie in der Sitzung des Kreisverwaltungsausschusses vom 17.10.2017. Der Ausschuss 
hat in Abänderung des Referentenantrages unter Berücksichtigung des Änderungsantrags
der CSU- und SPD-Fraktion die nachstehend dargestellte Fassung beschlossen. Die 
Änderungen sind in Fettschrift und kursiv dargestellt.

Über den Empfehlungsbeschluss ist durch die Vollversammlung des Stadtrates im
November 2017 zu entscheiden.

II. Antrag des Referenten 

1. Vom Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen.

2. Der Stadtrat genehmigt die Finanzierung der vorgenannten Optimierungsmaßnah-
men für das Bürgerbüro gemäß Genehmigungsbeschluss Nr. 14-20 / V 06223. Das 
Referat wird zudem beauftragt, dem Stadtrat darzustellen, wie in Zukunft eine 
Applikation für mobile Endgeräte mit Bezahlfunktion entwickelt und etabliert 
werden kann.

3. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in Dr. Böhle
Berufsmäßiger Stadtrat

IV. Abdruck von I. mit III.
über das Direktorium D-II-V/SP
an das Direktorium Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. WV bei Kreisverwaltungsreferat GL/24

zu V.
Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift wird 
bestätigt.

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt.

2. An   das Kreisverwaltungsreferat HA II/2
3. An das Kreisverwaltungsreferat GL/21
4. An   ITM-GBZ Beschlusswesen

jeweils mit der Bitte um Kenntnisnahme.

5. Mit dem Vorgang zurück zum Kreisverwaltungsreferat GL/31
zuz weiteren Verwendung

Am …...........................
Kreisverwaltungsreferat - GL/24


